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iısche Kirche die Jugend erfolgreich siıch zıiehen W A S1e ber keineswegs LUL. Eıne
Nıvellierung der wıissenschaftlichen Bıldung 1n der Kirche als Desiderat oreift erst recht

kurz Bildung 1ST, W1e die Geschichte lehrt,; verade der Motor, nıcht das Hındernıis
eder Kirchenretorm. Mır scheıint sıch 1n der Kirche für Junge Leute eın allz anderes
Problem zeıgen: A4SSs namlıch die Authentizıtät tehlt, weıl bıs weIıt 1n dıe Kırche hı-
ne1ın die tradıtıonell tragenden Lebenstormen VOo.  - Ordensleben, Priestertum und le-
benslanger unauflöslicher Ehe nıcht mehr verstanden und ständig krıitisıert werden.
Nur WL WI1r S1e profiliert leben, SPahnfneh WI1r den Jungen Leuten eınen Raum für die
Begegnung mıiıt jener mallz anderen Welt (jottes auf, dıe Ursprung und 1e] jener Le-
benstormen 1St. Dıie Sınusstudie, die der Autor zıtlert, spricht nıcht dagegen: Junge Mı-
leus W1e moderne Performer und Exp erımentalısten lassen siıch ehesten ber mYyst1-

cche Tradıtionen und charısmatıische (srenzganger vewıinnen. Hıer ber spielen verade
Ordensleben und Priestertum als Alternatıv-Entwurte cse1t jeher e1ne yrofße Rolle Je-
denfalls iNnsoweıt S1e nıcht verbürgerlicht und ZUF „Spießerkirche“ veworden sınd, W A

eiliıch hıer vebe 1C dem Autor 1n selinem Grundanlıegen annn wıeder recht 224)
eın reales Problem darstellt, dem WI1r U115 tatsächlich 1e] mehr stellen mussten.

Dıie Lebensnähe des Buches 1St. dennoch insgesamt überzeugend. Dıies 1St. der elıne
Kopf der Brücke zwıischen Schrift und Leben; Ww1e sieht mıiıt dem anderen Brücken-
zopf AU}  n der Schrittniähe? Denn der Kxeget 1St. Ja nıcht Vo vornhereın praktischer
Theologe, sondern zunächst einmal uch Anwalt des Textes. Der Bibeltext coll den Le-
{yCI1Il nıcht 1L1UI „etwas“” x  L1, sondern möglıchst etwWas VO dem, W A dem kanonıischen
ext uch verecht wırd unbeschadet des ben erwähnten Wachstums der Schritt durch
den Leser. Hıer komme 1C. bezüglıch der verschiedenen Beiträge cehr unterschiedli-
chen Einschätzungen. Viele Beiträge 1efern e1ne sachlich klare Kxegese und brechen S1e
1n den Alltag menschlichen Lebens herunter (Lona, Van Meegen, Wahl, Weber). Dıies
iinde 1C. besonders lob eNSWEeTrT. Andere bıeten AMAFT kaurn LICUC exegetische Erkenntnis,
dafür ber elıne ALUS dem Leben S CILOLITLILLEILG, ex1istenzı1elle Deutung des Textes, die eınen
cehr yroßen \Wert hat (Baur, Färber, König, Limberger, Pfeıifer, Redelstein,
Schneıider, Schulz). Beide Nnsätze spiegeln vielleicht verade 1n truchtbarer We1se die
unterschiedlichen Arbeıts- und Lebenswelten der utoren. Schwierig wırd für miıch
dort, eher persönlıche Interpretationen der kırchenpolitische Meınungen mıiıt der
Auslegung des Bibeltextes vermischt werden. Kxegese darf nıcht Fısegese werden. Diese
(jrenze scheıint M1r leıder nıcht iımmer mallz klar vewahrt. Dıies zeichnet siıch dort ab,
utoren den Bibeltext auslegen, dafür ber überhaupt keine exegetische Liıteratur heran-
zıehen, cstattdessen Grimms Märchen (Orlowskı) und sozi0logische Studıien (Werner).
Hıer hätte 1C M1r als Exegetin eın wıssenschaftlicheres Vorgehen vewünscht. Der Tt1-
ke Müllers, der den Schluss des Bds bıldet, VOo.  - Einfühlungsvermögen vegenüb
Petrus Ww1e dem Ptarrer Christoph Keller, dem der gewıdmet 1ST, wobel vermutlich
eın Leser, der den Jubilar uch persönlıch kennt, mehr als ıch damıt anfangen kann.

Dıie Leistung der Herausgeber und Autoren, eın vul leserliches und lebensrelevantes
Buch ber die Biıbel aut den Markt vebracht haben, bleibt
meıner kritischen Anmerkungen bestehen. Es zeıgt, A4SSs I1  b uch spannend ber das
schreiben kann, W A doch die spannendste Sache der Welt 1St die Beziehung zwıschen
Ott und Mensch, VO der dıe Heıilıge Schrift erzahlt. K RAMP C]
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lische Kirche die Jugend erfolgreich an sich ziehen – was sie aber keineswegs tut. Eine 
Nivellierung der wissenschaftlichen Bildung in der Kirche als Desiderat greift erst recht 
zu kurz: Bildung ist, wie die Geschichte lehrt, gerade der Motor, nicht das Hindernis 
jeder Kirchenreform. Mir scheint sich in der Kirche für junge Leute ein ganz anderes 
Problem zu zeigen: dass nämlich die Authentizität fehlt, weil bis weit in die Kirche hi-
nein die traditionell tragenden Lebensformen von Ordensleben, Priestertum und le-
benslanger unaufl öslicher Ehe nicht mehr verstanden und ständig kritisiert werden. 
Nur wenn wir sie profi liert leben, spannen wir den jungen Leuten einen Raum für die 
Begegnung mit jener ganz anderen Welt Gottes auf, die Ursprung und Ziel jener Le-
bensformen ist. Die Sinusstudie, die der Autor zitiert, spricht nicht dagegen: Junge Mi-
lieus wie moderne Performer und Experimentalisten lassen sich am ehesten über mysti-
sche Traditionen und charismatische Grenzgänger gewinnen. Hier aber spielen gerade 
Ordensleben und Priestertum als Alternativ-Entwürfe seit jeher eine große Rolle – je-
denfalls insoweit sie nicht verbürgerlicht und zur „Spießerkirche“ geworden sind, was 
freilich – hier gebe ich dem Autor in seinem Grundanliegen dann wieder recht (224) – 
ein reales Problem darstellt, dem wir uns tatsächlich viel mehr stellen müssten.

Die Lebensnähe des Buches ist dennoch insgesamt überzeugend. Dies ist der eine 
Kopf der Brücke zwischen Schrift und Leben; wie sieht es mit dem anderen Brücken-
kopf aus: der Schriftnähe? Denn der Exeget ist ja nicht von vornherein praktischer 
Theologe, sondern zunächst einmal auch Anwalt des Textes. Der Bibeltext soll den Le-
sern nicht nur „etwas“ sagen, sondern möglichst etwas von dem, was dem kanonischen 
Text auch gerecht wird – unbeschadet des oben erwähnten Wachstums der Schrift durch 
den Leser. Hier komme ich bezüglich der verschiedenen Beiträge zu sehr unterschiedli-
chen Einschätzungen. Viele Beiträge liefern eine sachlich klare Exegese und brechen sie 
in den Alltag menschlichen Lebens herunter (Lona, Van Meegen, Wahl, Weber). Dies 
fi nde ich besonders lobenswert. Andere bieten zwar kaum neue exegetische Erkenntnis, 
dafür aber eine aus dem Leben genommene, existenzielle Deutung des Textes, die einen 
sehr großen Wert hat (Baur, Färber, König, Limberger, Pfeifer, E. u. U. Redelstein, 
Schneider, Schulz). Beide Ansätze spiegeln vielleicht gerade in fruchtbarer Weise die 
unterschiedlichen Arbeits- und Lebenswelten der Autoren. Schwierig wird es für mich 
dort, wo eher persönliche Interpretationen oder kirchenpolitische Meinungen mit der 
Auslegung des Bibeltextes vermischt werden. Exegese darf nicht Eisegese werden. Diese 
Grenze scheint mir leider nicht immer ganz klar gewahrt. Dies zeichnet sich dort ab, wo 
Autoren den Bibeltext auslegen, dafür aber überhaupt keine exegetische Literatur heran-
ziehen, stattdessen Grimms Märchen (Orlowski) und soziologische Studien (Werner). 
Hier hätte ich mir als Exegetin ein wissenschaftlicheres Vorgehen gewünscht. Der Arti-
kel Müllers, der den Schluss des Bds. bildet, zeugt von Einfühlungsvermögen gegenüber 
Petrus wie dem Pfarrer Christoph Keller, dem der Bd. gewidmet ist, wobei vermutlich 
ein Leser, der den Jubilar auch persönlich kennt, mehr als ich damit anfangen kann.

Die Leistung der Herausgeber und Autoren, ein gut leserliches und lebensrelevantes 
Buch über die Bibel auf den Markt gebracht zu haben, bleibt summa summarum trotz 
meiner kritischen Anmerkungen bestehen. Es zeigt, dass man auch spannend über das 
schreiben kann, was doch die spannendste Sache der Welt ist: die Beziehung zwischen 
Gott und Mensch, von der die Heilige Schrift erzählt. I. Kramp CJ
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der Leıtung VOo.  - Hans Adolf Dombaoıs als kırchenrechtliche Arbeitsgemeinschaft traf
„Die vielfältiıgen Anregungen, die 1C. während INSgBESAaAM dreifßiig Jahren diesen Treffen
verdanke, sind für miıch außerordentlich bedeutsam e WESCIL Letztlich sind
Überlegungen den ökumenischen Grundlagen des Kirchenrechts ı kritischer Aus-
einandersetzung MI1 der Gedankenwelt VOo.  - Hans Dombaoıs entstanden“ (V) hat ı
Laufe {yC111C5S5 wıissenschafttlichen Lebens C1I1LC kaurn überblickende Fülle VOo.  - Autsät-
Z  - und Lexikonartikeln geschrieben Der vorliegende Bd bietet Ausschnıiıtt ALUS

dem yroßen (Euvre, und AMAFT Studien den Grundlagen des Kirchenrechts I’ ZU

evangelıschen Kirchenrecht der trühen euzeıt (ID), wissenschaftsgeschichtliche StEU-
1ı1en ZU. Kirchenrecht 19 und A0 Jhdt ILL) (abschließend) überwiegend
hıistorische Studıien Staat und Kirche (IV) Das vorliegende Buch enthält 27 Beıitrage
Auf VILLISC davon möchte 1C eLlWwWAas näher eingehen

In ersten Beıtrag (Der Rechtsbegriff des Kirchenrechts philosophisch hiısto-
rischer Sıcht 32) untersucht den Rechtsbegriff des Kirchenrechts Rechtsphilosophi-
cche Reflexion ber den Rechtsbegriff des Kirchenrechts kann kaurn aut Vorarbeıiten
zurückgreıfen DiIe klassısche deutsche Philosophie (Kant Fichte, Hegel) hat das Phäno-
1IL11C.  - des Kirchenrechts beı der Bestimmung des Rechtsbegriffs) nıcht berücksichtigt
uch die Tradıtion der hıistorischen Schule der Rechtswissenschaft (ım 19 ırug
nıcht AaZzu be] das Kirchenrecht berücksichtigen Allenfalls Rudaolt Stammler 1856-—-

und (justav Radbruch (1/ kamen beiläufig auf den Rechtsbegriff des Kır-
chenrechts sprechen Moderne Lehrbuchdarstellungen der Rechtsphilosophie der
etzten Jahre vehen ber das Kirchenrecht hinweg, we1l y1C unterstellen A4SS der Rechts-
begriff des Kirchenrechts ftundamental VOo.  - cäkularen Rechtsbegriff abweıicht
Demgegenüber veht davon AU>S, A4SS die Erorterung der Grundprobleme moderner
Rechtsphilosophie uch auf dem Boden des Kirchenrechts möglıch 1ST DIies
be1 der Frage der Rechtsgeltung, der Gerechtigkeit Kirchenrecht der Rechtssicher-
heit der Grundrechte und der konstitutiven Bedeutung des Kirchenrechts für die Kırche
„Im ökumenı1ischen Dialog reıft die Erkenntnis, A4SS die christlichen Kırchen C111 ILEL

rbe VOo.  - Rechtsgrundsätzen für Taufe, Gemeinde und Amt aller Verständi-
vungsdifferenzen bewahrt haben 1bt ber C111 CINECILILSAILTLE Rechtsgrundlage der
Kirchen SCIT ıhrem Ursprung, annn lässt siıch daraus die Konsequenz zıiehen A4SS das
Kirchenrecht ZU. UE und nıcht 1L1UI ZU. eNE UE der Kırche rechnen LSt  ‚v (31)

Neben dem Rechtsbegriff des Kirchenrechts 111055 natuürlıch uch der Kirchenbegriff
durchdacht werden. Dıies veschieht ı anschließfßßenden Beitrag „Der Begrıiff der Kırche
ALUS Juristischer Sıcht auf dem Weg ZuUuUrFr Okumene“ (33——44) ährend der katholische
Kanonist MI1 Vat I [ und C ALl 704 Kırchenbegriff besitzt
oibt be1 evangelıschen Theologen und Jurısten noch keinen ONnsens dieser Frage

darauf hın A4SSs Hans Rıchard Reuter und Wolfgang Bock nıcht 1L1UI ıhm
celber widersprechen sondern die evangelische Rechtstheologie der Nachkriegszeıt
(Hans Adaolf Domboaoiıs, Johannes Heckel rYık Woltf) überhaupt ablehnen kann siıch
allerdings (für das NT) auf Jurgen Roloff beruten und (für die Tradıtion) auf das
Nıicänıische Glaub ensbekenntniıs MI1 {yC1I1CI1 1C1I Attrıbuten VOo.  - Kırche (unda SaNncCtiad
+holıca et apostolica) dıe uch für den Rechtsbegriff der Kırche bedeutsam siınd „Die
Konkordanz VOo.  - Biıbel und Glaubensbekenntnis ermöglıcht CD Rechtsüberzeugungen
der Christenheit bıs ZU. Ursprung der Urkiche verfolgen“ (44)

/7Zweıiımal betasst siıch vorliegenden Buch MIi1C dem Gewohnheitsrecht Zuerst
und 1L1UI dieser Beıtrag C] hıer erwähnt MI1 dessen kırchenrechtlicher Theorıie
und A0 Jhdt (Die Theorie des Gewohnheitsrechts katholischen und evangelıschen
Kirchenrecht des 19 und A0 Jahrhunderts 45 7/9) Unser Autor stellt hıer die These
auf, „dass 19 Jahrhundert C1I1LC ber die renzen der Kontessionen reichende
Theorıie des Gewohnheitsrechts vab dıe aut den Ideen der historischen Schule beruhte,
diese ber nach kanonistischen Gesichtspunkten abwandelte, und die VO katholischen
und evangelıschen Kanonıusten entwickelt und vertreftfen wurde“ (46) och Einzel-
11  H Das klassısche kanonısche Recht (12 und 13 Jhdt ZU. Gewohnheitsrecht MUSSIE
sıch MI1 den Texten (sratians auseinandersetzen der den ersten A0 Distinktionen des
Dekrets der consuetudo breiten Raum vewährt Yratıan oibt der Gewohnheıit
csotfern yrofße Bedeutung, als ausdrücklich dıe Behauptung autstellt A4SSs C111 (jesetz
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der Leitung von Hans Adolf Dombois als kirchenrechtliche Ar beitsgemeinschaft traf. 
„Die vielfältigen Anregungen, die ich während insgesamt dreißig Jahren diesen Treffen 
verdanke, sind für mich außerordentlich bedeutsam gewesen. Letztlich sind meine 
Überlegungen zu den ökumenischen Grundlagen des Kirchen rechts in kritischer Aus-
einandersetzung mit der Gedankenwelt von Hans Dombois entstanden“ (V). L. hat im 
Laufe sei nes wissenschaftlichen Lebens eine kaum zu überblickende Fülle von Aufsät-
zen und Lexikonartikeln geschrieben. Der vorliegende Bd. bietet einen Ausschnitt aus 
dem großen Œuvre, und zwar Studien zu den Grundlagen des Kirchenrechts (I), zum 
evange lischen Kirchenrecht in der frühen Neuzeit (II), wissen schaftsgeschichtliche Stu-
dien zum Kirchenrecht im 19. und 20. Jhdt. (III) sowie (abschließend) überwiegend 
historische Studien zu Staat und Kirche (IV). Das vorliegende Buch enthält 22 Bei träge. 
Auf einige davon möchte ich etwas näher eingehen. 

In einem ersten Beitrag (Der Rechtsbegriff des Kirchen rechts in philosophisch-histo-
rischer Sicht: 3–32) untersucht L. den Rechtsbegriff des Kirchenrechts. Rechtsphilosophi-
sche Refl exion über den Rechtsbegriff des Kirchenrechts kann kaum auf Vorarbeiten 
zurückgreifen. Die klassische deutsche Philosophie (Kant, Fichte, Hegel) hat das Phäno-
men des Kirchen rechts (bei der Bestimmung des Rechtsbegriffs) nicht berücksichtigt. 
Auch die Tradition der historischen Schule der Rechts wissenschaft (im 19. Jhdt.) trug 
nicht dazu bei, das Kirchenrecht zu berücksichtigen. Allenfalls Rudolf Stammler (1856–
1938) und Gustav Radbruch (1878–1949) kamen beiläufi g auf den Rechtsbegriff des Kir-
chenrechts zu sprechen. Moderne Lehrbuchdarstellungen der Rechtsphilosophie der 
letz ten Jahre gehen über das Kirchenrecht hinweg, weil sie unter stellen, dass der Rechts-
begriff des Kirchenrechts fundamental von einem säkularen Rechtsbegriff abweicht. 
Demgegenüber geht L. davon aus, dass die Erörterung der Grundprobleme moder ner 
Rechtsphilosophie auch auf dem Boden des Kirchenrechts möglich ist. Dies zeigt er u. a. 
bei der Frage der Rechtsgel tung, der Gerechtigkeit im Kirchenrecht, der Rechtssicher-
heit, der Grundrechte und der konstitutiven Bedeutung des Kirchen rechts für die Kirche. 
„Im ökumenischen Dialog reift die Er kenntnis, dass die christlichen Kirchen ein gemein-
sames Erbe von Rechtsgrundsätzen für Taufe, Gemeinde und Amt trotz aller Verständi-
gungsdifferenzen bewahrt haben. Gibt es aber eine gemeinsame Rechtsgrundlage der 
Kirchen seit ihrem Ursprung, dann lässt sich daraus die Konsequenz ziehen, dass das 
Kirchen recht zum esse und nicht nur zum bene esse der Kirche zu rech nen ist“ (31). 

Neben dem Rechtsbegriff des Kirchenrechts muss natürlich auch der Kirchenbegriff 
durchdacht werden. Dies geschieht im anschließenden Beitrag „Der Begriff der Kirche 
aus juristischer Sicht auf dem Weg zur Ökumene“ (33–44). Während der katholi sche 
Kanonist mit Vat II LG und CIC/1983 can. 204 einen präzi sen Kirchenbegriff besitzt, 
gibt es bei evangelischen Theolo gen und Juristen noch keinen Konsens in dieser Frage. 
L. weist darauf hin, dass z. B. Hans-Richard Reuter und Wolfgang Bock nicht nur ihm 
selber widersprechen, sondern die evange lische Rechtstheologie der Nachkriegszeit 
(Hans Adolf Dombois, Johannes Heckel, Erik Wolf) überhaupt ablehnen. L. kann sich 
allerdings (für das NT) u. a. auf Jürgen Roloff berufen und (für die Tradition) auf das 
Nicänische Glaubensbekenntnis mit seinen vier Attributen von Kirche (una, sancta, ca-
tholica et apostolica), die auch für den Rechtsbegriff der Kirche be deutsam sind. „Die 
Konkordanz von Bibel und Glaubensbekenntnis ermöglicht es, Rechtsüberzeugungen 
der Christenheit bis zum Ursprung in der Urkiche zu verfolgen“ (44). 

Zweimal befasst sich L. im vorliegenden Buch mit dem Gewohnheitsrecht. Zuerst – 
und nur dieser Beitrag sei hier erwähnt – mit dessen kirchenrechtlicher Theorie im 19. 
und 20. Jhdt. (Die Theorie des Gewohn heitsrechts im katholischen und evangelischen 
Kirchenrecht des 19. und 20. Jahrhunderts: 45–79). Unser Autor stellt hier die These 
auf, „dass es im 19. Jahrhundert eine über die Grenzen der Konfessionen reichende 
Theorie des Gewohnheitsrechts gab, die auf den Ideen der historischen Schule beruhte, 
diese aber nach kanonistischen Ge sichtspunkten abwandelte, und die von katholischen 
und evange lischen Kanonisten entwickelt und vertreten wurde“ (46). Doch im Einzel-
nen: Das klassische kanonische Recht (12. und 13. Jhdt.) zum Gewohnheitsrecht musste 
sich mit den Texten Gratians auseinandersetzen, der in den ersten 20 Distinktionen des 
Dekrets der consuetudo einen breiten Raum gewährt. Gratian gibt der Gewohnheit in-
sofern große Bedeutung, als er ausdrück lich die Behauptung aufstellt, dass ein Gesetz 
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erst durch dıe Anerkennung der Rechtsunterwortenen (moribus utentium) volle Gel-
(ung erlangen könne DiIe frühe euzeıt C] hıer Beispiel VOo.  - Francısco Suarez und
Justus Hennung Böhmer ckızzıert Nach Suarez kann W der Kirche Gewohnheits-
recht 1LL1UI aufgrund der Approbation des Papstes der beı Partikularrecht) Bı-
schofs veben Eıne colche Approbation könne der Gesetzgeber ber uch einftach durch
C1I1LC Generalklausel (schon Vorhinein) veben Justus Hennung Böhmer sieht Kır-
chenrecht der Protestanten keineswegs 1L1UI C111 Produkt des Reformationszeıitalters und
der Folgezeıt vielmehr habe dieses Recht C1I1LC die Frühzeıit der Kirche zurückreı-
chende Geschichte Aus dieser Geschichte leitet Böhmer den Satz 4Ab A4SSs Gewohn-
heıitsrecht (antıquı mores) der Kırche zeitlich VOozx! dem Gesetzesrecht bestanden habe
Im 19 Jhdt kam W der Kanonistik csowochl be] katholischen als uch be] PrOteSTLAaNllL-
schen utoren yrundsätzlıch AÄAnsatz der Theorı1e des Gewohnheits-
rechts, der sıch daraus ergab A4SSs I1  b die Gewohnheitsrechtstheorie der historischen
Schule aut das Kirchenrecht anwandte DIies Beispiel VO (eOrg Friedrich
Puchta, Johann Friedrich Schulte und Adolf VO Scheur]

Es 1ST bekannt A4SSs Rudeolph Sohm (ın {C1I1CII Spätwerk) die Kırchenrechtsgeschichte
die folgenden rel Perioden unterteılt Die e1It der Urkirche; y1C endet das Jahr

100 DiIe e1It des altkatholischen Kirchenrechts:; y1C endet der Zzweıtfen Hälftfte
des 172 Jhdts DiIe e1t des neukatholischen Kirchenrechts In der Nachfolge des (Spa-
ten) Sohm unterscheıidet Hans Adolf Dombao:ıs zwıschen epikletischem und tran-
cszendentalem Kirchenrecht IDiese Distinktion beruht auf der Überzeugung, A4SSs nach
der Jahrtausendwende C1II1LC yrundlegende TIranstormatıiıon des Kirchenrechts Abend-
and stattgefunden habe Das Kirchenrecht des ersten Jahrtausends wırd VOo.  - Dombao:ıs
(aufgrund der VO ıhm herausgestellten Bındung lıturgische Vollzüge) als epikletisch
bezeichnet das Recht der Kirche des Zzweıtfen Jahrtausends Westen und WTr
ohl der katholischen als uch der beiden reformatorischen Kırchen) als transzenden-
tal Auf 1es veht folgenden Beıtrag C111 „Epikletisches und transzendentales
Kirchenrecht be1 Hans Dombaoıs Kritische Anmerkungen SCIL1LCI Sıcht der Kır-
chenrechtsgeschichte“ (80 100) hält die Zusammenfassung des Kirchenrechts des
ersten Jahrtausends dem Arbeıitsbegritf „epikletisches Kirchenrecht ALUS den tol-
venden ‚W O1 Gründen für problematisch Der Begritff erfasst nıcht flichendeckend die
charakteristischen Merkmale des Kirchenrechts des ersten Jahrtausends DiIie ULLLVCI-

cale Einheit des Kirchenrechts (Jst und West für diese Epoche wırd überschätzt
Von 196585 bıs 195 / Wl der Unmwversitäat Regensburg Aus dieser e1t STLAaMMT

der folgende Vortrag „Die Dreieinigkeitskirche Regensburg Toleranz und Parıtät
der Geschichte der Stadt“ (128 139) DiIie Dreijeimnigkeitskirche wurde zwıschen 162/

und 1631 vebaut Das W Al m1ıtten Dreißigjährigen Krıeg / war W Al 1547 dıe Retor-
mMatıcn Regensburg eingeführt worden ber die Kırchenpolitik des Regensburger
ats W Al Vo Anfang durch Vorsicht vekennzeichnet Insofern W Al der Bau der Dre1i-
einigkeitskirche C111 Symbol für C111 beginnendes Zeitalter weltanschaulichen KOo-

ZWEI1CT Bekenntnisse, C1I1LC Koex1stenz dıe I1  b dem reichsrechtlichen Begriff
der Parıtat zusammenfassen kann

Der Re7z 111 nıcht verheimlichen A4SSs ıhm der Autsatz ber die kırchenrechtlichen
Zeitschrıiftten (Kırchenrechtliche Zeitschrıitten 19 und A0 Jahrhundert 211 252) be-
sonders zuLl vefallen hat Das 1ST C1II1LC magistrale Pionierstudie Leider können die darge-
cstellten Zeitschritten hıer LLUI aufgelistet werden das „Archiv für katholisches Kirchen-
recht“; die „(Deutsche) Zeıitschriftt für Kirchenrecht“; das „Preufsische (Deutsche)
Pfarrarchiv“; das „Archiv für evangelısches Kirchenrecht“; die „Zeıitschrift für Vl C-
ısches Kirchenrecht“; das „Österreichische Archiv für Kirchenrecht“; das „Schweizer1-
cche Jahrbuch für Kirchenrecht“.

„Evangelische Kirchenrechtswissenschaft 19 Jahrhundert“ (253 268) lautet der
Titel des anschließfßenden Beıtrags. In der Geschichte der Kirchenrechtswissenschaft W Al

das Jhdt. C1I1LC Epoche, ı der diese Dıiszıplın hauptsächlich ı deutschen Sprach-
1 AUII C111 111 vekanntes Nıveau erreichte. Das lag VOozx! allem Einfluss Savıgnys
1779— auf die Kirchenrechtswissenschatt. stellt die folgenden Kirchenrechtler
VOozxI arl Friedrich Eichhorn:; Johann Wıilhelm Bickell und Aemuilius Ludwig Rıchter
Adolf Vo Scheur] m11 Herrmann und ()tto Meyer Rıchard Dove; m11 FriedbCI und

314

Buchbesprechungen

314

erst durch die Anerkennung der Rechtsunterworfenen (moribus utentium) volle Gel-
tung erlangen könne. Die frühe Neuzeit sei hier am Beispiel von Francisco Suárez und 
Justus Henning Böhmer skizziert. Nach Suárez kann es in der Kirche Gewohnheits-
recht nur aufgrund der Approbation des Papstes oder (bei Partikularrecht) eines Bi-
schofs geben. Eine solche Approbation könne der Gesetzgeber aber auch einfach durch 
eine Generalklausel (schon im Vorhin ein) geben. Justus Henning Böhmer sieht im Kir-
chenrecht der Protestanten keineswegs nur ein Produkt des Reformationszeit alters und 
der Folgezeit; vielmehr habe dieses Recht eine in die Früh zeit der Kirche zurückrei-
chende Geschichte. Aus dieser Geschichte leitet Böhmer den Satz ab, dass Gewohn-
heitsrecht (antiqui mores) in der Kirche zeitlich vor dem Gesetzesrecht bestanden habe. 
Im 19. Jhdt. kam es in der Kanonistik sowohl bei katholischen als auch bei protestanti-
schen Autoren zu einem grundsätzlich neuen Ansatz in der Theorie des Gewohnheits-
rechts, der sich daraus ergab, dass man die Gewohnheitsrechts theorie der historischen 
Schule auf das Kirchenrecht anwandte. Dies zeigt L. am Beispiel von Georg Friedrich 
Puchta, Jo hann Friedrich Schulte und Adolf von Scheurl. 

Es ist bekannt, dass Rudolph Sohm (in seinem Spätwerk) die Kirchenrechtsgeschichte 
in die folgenden drei Perioden unterteilt: 1. Die Zeit der Urkirche; sie endet um das Jahr 
100. 2. Die Zeit des altkatholischen Kirchenrechts; sie endet in der zweiten Hälfte 
des 12. Jhdts. 3. Die Zeit des neukatho lischen Kirchenrechts. In der Nachfolge des (spä-
ten) Sohm un terscheidet Hans Adolf Dombois zwischen epikletischem und tran-
szendentalem Kirchenrecht. Diese Distinktion beruht auf der Überzeugung, dass nach 
der Jahrtausendwende eine grundle gende Trans formation des Kirchenrechts im Abend-
land stattge funden habe. Das Kirchenrecht des ersten Jahrtausends wird von Dombois 
(auf grund der von ihm herausgestellten Bindung an li turgische Vollzüge) als epikletisch 
bezeichnet, das Recht der Kirche des zweiten Jahrtausends im Westen (und zwar so-
wohl der katholischen als auch der beiden reformatorischen Kirchen) als transzenden-
tal. Auf all dies geht L. im folgenden Bei trag ein: „Epikletisches und transzendentales 
Kirchenrecht bei Hans Dombois. Kritische Anmerkungen zu seiner Sicht der Kir-
chenrechtsgeschichte“ (80–100). L. hält die Zusammenfas sung des Kirchenrechts des 
ersten Jahrtausends unter dem Ar beitsbegriff „epikletisches Kirchenrecht“ aus den fol-
genden zwei Grün den für problematisch: 1. Der Begriff erfasst nicht fl ächendeckend die 
charakteristischen Merkmale des Kirchen rechts des ersten Jahrtausends. 2. Die univer-
sale Einheit des Kirchenrechts in Ost und West für diese Epoche wird über schätzt.

Von 1968 bis 1987 war L. an der Universität Regens burg tätig. Aus dieser Zeit stammt 
der folgende Vortrag: „Die Dreieinigkeitskirche in Regensburg – Toleranz und Parität 
in der Geschichte der Stadt“ (128–139). Die Dreieinigkeitskirche wurde zwischen 1627 
und 1631 gebaut. Das war mitten im Dreißigjäh rigen Krieg. Zwar war 1542 die Refor-
mation in Regensburg ein geführt worden, aber die Kirchenpolitik des Regensburger 
Rats war von Anfang an durch Vorsicht gekennzeichnet. Insofern war der Bau der Drei-
einigkeitskirche ein Symbol für ein beginnen des Zeitalter einer weltanschaulichen Ko-
existenz zweier Be kenntnisse, eine Koexistenz, die man in dem reichsrechtlichen Begriff 
der Parität zusammenfassen kann. 

Der Rez. will nicht verheimlichen, dass ihm der Auf satz über die kirchenrechtlichen 
Zeitschriften (Kirchenrecht liche Zeitschriften im 19. und 20. Jahrhundert: 211–252) be-
sonders gut gefallen hat. Das ist eine magistrale Pionierstu die. Leider können die darge-
stellten Zeitschriften hier nur aufgelistet werden: das „Archiv für katholisches Kirchen-
r echt“; die „(Deutsche) Zeitschrift für Kirchenrecht“; das „Preu ßische (Deutsche) 
Pfarrarchiv“; das „Archiv für evange lisches Kirchenrecht“; die „Zeitschrift für evange-
lisches Kir chenrecht“; das „Österreichische Archiv für Kirchenrecht“; das „Schweizeri-
sche Jahrbuch für Kirchenrecht“. 

„Evangelische Kirchenrechtswissenschaft im 19. Jahrhun dert“ (253–268) lautet der 
Titel des anschließenden Beitrags. In der Geschichte der Kirchenrechtswissenschaft war 
das 19. Jhdt. eine Epoche, in der diese Disziplin hauptsächlich im deutschen Sprach-
raum ein zuvor nie gekanntes Niveau erreichte. Das lag vor allem am Einfl uss Savignys 
(1779–1861) auf die Kirchen rechtswissenschaft. L. stellt die folgenden Kirchenrecht ler 
vor: Karl Friedrich Eichhorn; Johann Wilhelm Bickell und Aemilius Ludwig Richter; 
Adolf von Scheurl; Emil Herrmann und Otto Mejer; Richard Dove; Emil Friedberg und 
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Paul Hinschius; Wıilhelm Kahl; Rudolph Sohm. Der Reichtum kırchenrechtlicher Kon-
zeptionen des Jhdts führt der Frage, ob dieses rbe 1mM Ö0 Jhdt bewahrt wurde.

1St. hıer eher skeptisch: „Kirchenrecht 1St. als eıgenständıge Dıisziplın Deutschlands
Juristischen Fakultäten fast verschwunden, den katholisch-theologischen Fakultäten
aut dem Rückzug und den evangelıisch-theologischen Fakultäten nıemals etabliert
worden. Dıie Vergegenwärtigung der yroßen Leistungen deutscher Kirchenrechtler des

Jahrhunderts kann jedoch vielleicht die Empfindung für den Verlust schärfen, der
mıiıt der Marginalisierung des Kirchenrechts als akademıischer Dıiszıplın den deut-
schen UnLversıitäten eingetreten 1St 268)

Das Thema des nächsten Beitrags (Luther und dıe Tradıtıon der Demokratie: 31 1—
328) 1St. der polıtische Gehalt der Lehrmeinungen Luthers und die hıistorische Auswır-
kung der polıtischen Lehren Luthers:; S EILAUCLE., Ist Luthers Lehre Vo der Obrigkeıt
vereinbar mıiıt der modernen polıtischen Doktrin der Demokratıe? Was versteht Landau

Demokratıe? Er kennzeichnet S1e durch die rel folgenden Merkmale: Legitima-
t1on staatlıcher Herrschaft durch die Gesamtheit der Burger; Ausübung staatlıcher
Macht 1n Verantwortung der Amtsträger vegenüber den Beherrschten: Mäfßfßigung
staatlıcher Gewaltausübung aufgrund der Gewaltenteilung. Diesem Verständnıiıs VOo.  -

Demokratie wırd 11U. Luthers polıtisches Denken vegenübergestellt. Dabe stutzt siıch
Landau aut folgende 1er Grundvorstellungen des Reformators: auf die Zwe1ı-Re1-
che-Lehre; auf dıe Drei-Stände-Lehre bzw. aut Luthers Berufsethik; auf dessen
Lehre VO DEr heroitcus 1n polıtischen Ausnahmesituationen; aut Luthers Aufßerun-
IL ZU Widerstandsrecht. Fazıt: Fur das und Jhdt Luthers Lehren VOo.  -
der Obrigkeıit modern; der lutherische Landestfürst konnte 1n Luthers Berufslehre dıe
Voraussetzungen für eın Verständnıiıs se1iner Aufgabe finden, das cse1ne Sorge für die Un-

relig1Öös legitimıerte und pragte. „Fur dıe Problematık demokratischer Gesell-
schaften des Ö0 Jahrhunderts sind Luthers polıtische Schriften allerdings wen1g hıltf-
reich“ 326)

Protestantische Kıirchenrechtler nach 15850 haben das vedankliıche Materıal für das
staatskırchenrechtliche 5System der WRV und damıt uch für das Bonner GG) vorbereı-
teLl. Darauft veht der Autsatz: „Die Entstehung des LICUCICIL Staatskiırchenrechts 1n der
Rechtswissenschaft der 7zweıten Hälfte des Jahrhunderts“ eın (382-413). Zu den Be-
sonderheıiten der Verfassungsordnung der Bundesrepublik Deutschland 1mM iınternatiıonalen
Vergleich vehört die Exıistenz e1nes Normenkomplexes, den 111  b Staatskırchenrecht
nn Im 1St. Art. 140, der die Bestimmungen der Art. 136, 13/, 1358, 159 und 141
der deutschen Verfassung VOo. 11 Aug 1919 WRV) übernımmt. Dıie WRV ihrerseılts
hat (wıe mınut1ös darlegt) VOozxI allem We1 Quellen: ZU. eınen die Paulskirchenver-
fassung VOo.  - 1545 und die (revıdıerte) Preufßische Verfassung VOo.  - 1850, ZU. anderen die
Schriften der folgenden 1er Kırchenrechtler: m11 Friedberg (1 53/ —1 Yl o 9 Rudolph Sohm
(1 541—1 Yl 7 9 Paul Hınschius (1 5 35—1 898) und Wilhelm ahl—932)

FEın Personenregister und eın Sachverzeichniıs schließen dieses vorzügliche Buch ab
Wegen se1ner beeindruckenden Quellenkenntnis und cse1ner Behutsamkeit be1 der Inter-
pretation der Befunde darf DPeter Landau als der beste lebende deutsche Hıstoriker des
Kirchenrechts velten. SEBOTT 5. ]

FABRITZ, PETER, Sanatıo 17 vyadıce. Hıstorie e1nes Rechtsinstituts und cse1ne Beziehung
ZU. cakramentalen Eheverständnıs der katholischen Kırche (Adnotationes 1n 1US
NONICUM; Band 49) Frankturt Maın: DPeter Lang 2010 336 S’ ISBN /78-3-631-
6041 5-1

Dıie „Sanatıo 1n radıce“ wırd VO den heutigen utoren 1L1UI st1iefmütterlich behandelt;
und das, obwohl S1e doch (freilich mehr ımplıziıt) Wesentliches ber den Ehewillen AUS-

Sagı Es W Al eshalb elıne ylückliche Idee, A4SSs DPeter Fabrıitz siıch dieses Thema für
cse1ne Doktorarbeit VOISCILOITLIENL hat.

Das vorliegende Buch hat Yrel Kap Im ersten Kap („Die Wurzel 1St. der Oonsens“
rechtsgeschichtliche Grundlage der Sanatıo 1n radıce, —. wırd versucht, die Ur-
sprunge des Konsensdenkens umreıßen, die 1 römiıschen Privatrecht lıegen. Das
römiısche oOns ensverständnis resultiert AUS dem Vertragsrecht und ub ertragt wesent-
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Paul Hinschius; Wilhelm Kahl; Rudolph Sohm. Der Reichtum kirchenrechtlicher Kon-
zeptionen des 19. Jhdts. führt zu der Frage, ob dieses Erbe im 20. Jhdt. bewahrt wurde. 
L. ist hier eher skeptisch: „Kirchen recht ist als eigenständige Disziplin an Deutschlands 
juristi schen Fakultäten fast verschwunden, an den katholisch-theolo gischen Fakultäten 
auf dem Rückzug und an den evangelisch-theo logischen Fakultäten niemals etabliert 
worden. Die Ver gegenwärtigung der großen Leistungen deutscher Kirchenrechtler des 
19. Jahrhunderts kann jedoch vielleicht die Empfi ndung für den Verlust schärfen, der 
mit der Marginalisierung des Kir chenrechts als akademischer Disziplin an den deut-
schen Uni versitäten eingetreten ist“ (268). 

Das Thema des nächsten Beitrags (Luther und die Tradition der Demokratie: 311–
328) ist der politische Gehalt der Lehr meinungen Luthers und die historische Auswir-
kung der politi schen Lehren Luthers; genauer: Ist Luthers Lehre von der Ob rigkeit 
vereinbar mit der modernen politischen Doktrin der Demokratie? Was versteht Landau 
unter Demokratie? Er kenn zeichnet sie durch die drei folgenden Merkmale: 1. Legitima-
tion staatlicher Herrschaft durch die Gesamtheit der Bürger; 2. Ausübung staatlicher 
Macht in Verantwortung der Amtsträger gegenüber den Beherrschten; 3. Mäßigung 
staatlicher Gewaltaus übung aufgrund der Gewaltenteilung. Diesem Verständnis von 
Demokratie wird nun Luthers politisches Denken gegenüberge stellt. Dabei stützt sich 
Landau auf folgende vier Grundvor stellungen des Reformators: 1. auf die Zwei-Rei-
che-Lehre; 2. auf die Drei-Stände-Lehre bzw. auf Luthers Berufsethik; 3. auf dessen 
Lehre vom vir heroicus in politischen Ausnahmesitua tionen; 4. auf Luthers Äußerun-
gen zum Widerstandsrecht. Fazit: Für das 16. und 17. Jhdt. waren Luthers Lehren von 
der Obrigkeit modern; der lutherische Landesfürst konnte in Luthers Berufs lehre die 
Voraussetzungen für ein Verständnis seiner Aufgabe fi nden, das seine Sorge für die Un-
tertanen religiös legiti mierte und prägte. „Für die Problematik demokratischer Gesell-
schaften des 20. Jahrhunderts sind Luthers politische Schrif ten allerdings wenig hilf-
reich“ (326). 

Protestantische Kirchenrechtler nach 1850 haben das ge dankliche Material für das 
staats kirchenrechtliche System der WRV (und damit auch für das Bonner GG) vorberei-
tet. Darauf geht der Aufsatz: „Die Entstehung des neue ren Staats kirchenrechts in der 
Rechtswissenschaft der zwei ten Hälf te des 19. Jahrhund erts“ ein (382– 413). Zu den Be-
sonderheiten der Verfassungsordnung der Bundesrepublik Deutschland im in ternationalen 
Vergleich gehört die Existenz eines Normenkom plexes, den man Staatskirchenrecht 
nennt. Im GG ist es Art. 140, der die Bestimmungen der Art. 136, 137, 138, 139 und 141 
der deutschen Verfassung vom 11. Aug. 1919 (= WRV) übernimmt. Die WRV ihrerseits 
hat (wie L. minutiös dar legt) vor allem zwei Quellen: zum einen die Paulskirchenver-
fassung von 1848 und die (revidierte) Preußische Verfassung von 1850, zum anderen die 
Schriften der folgenden vier Kirchen rechtler: Emil Friedberg (1837–1910), Rudolph Sohm 
(1841–1917 ), Paul Hinschius (1835–1898) und Wilhelm Kahl (1849–1932 ). 

Ein Personenregister und ein Sachverzeichnis schlie ßen dieses vorzügliche Buch ab. 
Wegen seiner beeindruckenden Quellenkenntnis und seiner Behutsamkeit bei der Inter-
pretation der Befunde darf Peter Landau als der beste lebende deutsche Historiker des 
Kirchenrechts gelten. R. Sebott S. J.

Fabritz, Peter, Sanatio in radice. Historie eines Rechtsinsti tuts und seine Beziehung 
zum sakramentalen Eheverständnis der katholischen Kirche (Adnotationes in ius ca-
nonicum; Band 49). Frankfurt am Main: Peter Lang 2010. 336 S., ISBN 978-3-631-
60415-1.

Die „sanatio in radice“ wird von den heutigen Autoren nur stiefmütterlich behandelt; 
und das, obwohl sie doch (freilich mehr implizit) Wesentliches über den Ehewillen aus-
sagt. Es war deshalb eine glückliche Idee, dass Peter Fabritz (= F.) sich dieses Thema für 
seine Doktorarbeit vorgenommen hat. 

Das vorliegende Buch hat drei Kap. Im ersten Kap. („Die Wurzel ist der Konsens“ – 
rechtsgeschichtliche Grundlage der sanatio in radice, 29–60) wird versucht, die Ur-
sprünge des Konsensdenkens zu umreißen, die im römischen Privatrecht lie gen. Das 
römische Konsensverständnis resultiert aus dem Ver tragsrecht und überträgt so wesent-


